
 

 

 

 

 

Deutscher Handballbund  Strobelallee 56  44139 Dortmund 
 

An die 
Mitglieder des DHB-Bundestags, 
Geschäftsstellen der Mitglieder, 
Gewählte/Berufene Personen, 
Anti-Doping-Kommission, 
Bundesgericht, Bundessportgericht, 
Spielerberater 
 
- per E-Mail - 

 

Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung: 
A. Bundesrats-Beschluss zum Spielbetrieb während der WM 2019; 
B. Wahlen durch den Bundestag am 28.10.2017; 
C. Berufungen durch das Präsidium am 28.10.2017; 
D. Berufungen durch das Präsidium am 26.11.2017; 
E. Entscheidungen der Konferenz der Landesverbände und des Re- gionalver-
bandes West; 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Handballfreundinnen, liebe Handballfreunde, 

 

A. Bundesrats-Beschluss zur Spielfreiheit während der WM 2019 
 

Der DHB-Bundesrat hat in seiner Sitzung am 27.10.2017 folgenden für alle Verbandsbereiche verbindli-
chen Beschluss bezüglich der Durchführung des Spielbetriebs während der Männer-Weltmeisterschaft 
2019 gefasst: 
 

Der Spielbetrieb im Deutschen Handballbund, seinen Landesverbänden und deren Untergliede-
rungen wird an den Tagen Samstag, 12.01.2019, Samstag 19.01.2019 und Sonntag 20.01.2019 
ausgesetzt. Sollte Deutschland am Finalwochenende spielen, werden Spiele auf Wunsch einer 
Mannschaft kostenfrei verlegt. 
 

B. Wahlen durch den Bundestag 2017 
 

Der 32. Ordentliche Bundestag hat am 28.10.2017 in Berlin folgende Personen gewählt: 
 

1.) als Mitglieder des DHB-Präsidiums (§ 34 Abs. 1 Satzungs-Neufassung ): 
   Andreas Michelmann, Präsident, 
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Stefan Hüdepohl, Landesverbände, 
Hans Artschwager, Landesverbände, 
Carsten Korte, Landesverbände, 
Monika Wöhler, Landesverbände, 
Uwe Vetterlein, Landesverbände, 
Georg Clarke, Bundesjugendtag, 
Robert Hanning, Ligaverbände, 

2.) als Compliance-Beauftragter (§ 51a Satzung-Neufassung): 
Gerd Tschochohei, 

3.) als Revisoren (§ 22 Abs. 2d) Satzung): 
Jens Genge, 
Michael Geis, 
Reinhold Kölling, 

4.) als Mitglied des DHB-Bundesgerichts (§ 45 Satzung): 
Dr. Hans Jörg Korte, Vorsitzender, 
Christian Forcher, Beisitzer LV’e, 
Björn Sendke, Beisitzer LV’e, 
Manfred Köllermeyer, Beisitzer LV’e, 
Hans-Peter Isensee, Beisitzer LV’e, 
Jochen Ohliger, Beisitzer LV’e, 
Ina Krtschil, Beisitzerin HBL, 
Dr. Jürgen Punke, Beisitzer HBL, 
Eckart Bracksiek, Beisitzer HBF, 
Klaus Hettesheimer, Beisitzer HBF, 

5.a) als Mitglied des DHB-Bundessportgerichts, 1. Kammer, (§ 46 S.): 
Dr. Markus Sikora, Vorsitzender, 
Dieter Saße, Beisitzer LV’e, 
Reiner Jahnke, Beisitzer LV’e, 
Horst Flum, Beisitzer LV’e, 
Ulrich Schulte-Wissermann, Beisitzer LV’e, 
Falko Pühler, Beisitzer LV’e, 
Theodor Gerken, Beisitzer LV’e, 

5.b) als Mitglied des DHB-Bundessportgerichts, 2. Kammer, (§ 46 S.): 
Prof. Dr. Martin Gutzeit, Vorsitzender, 
Wolfgang Gruber, Beisitzer HBL, 
Stephan Pfeiffer, Beisitzer HBL, 
Thomas Schlingmann, Beisitzer HBL, 
Dr. Hans-Joachim Wolf, Beisitzer HBF, 
Christina Haaser, Beisitzerin HBF, 
Nikola Pietzsch, Beisitzerin HBF, 

C. Berufungen durch das Präsidium am 28.10.2017; 
Das Präsidium hat in seiner konstituierenden Sitzung am 28.10.2017 folgende Berufungen als Funkti-
onsträger und Mitglied der Verbandsgremien vorgenommen: 

1.) als Mitglied des DHB-Vorstands (§ 36a Satzungs-Neufassung) 



Seite 3 

   Mark Schober, Vorstandsvorsitzender, § 26 BGB-Vorstand, 
   Axel Kromer, Vorstand Sport, § 26 BGB-Vorstand, 
   Paul Specht, Vorstand Finanzen und Recht, § 26 BGB-Vorstand, 
   Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing/Kommunikation, 
 
 2.) als DHB-Schiedsrichterwart (§ 35 Abs. 2a) Satzung): 
   Wolfgang Jamelle, 
 
 3.) als Mitglied der Spielkommission Dritte Liga (§ 42 Satzung) 

unter Berücksichtigung des Änderungsbeschlusses v. 26.11.2017 (Funktionstausch 
Keppler/Kulus): 

   Michael Kulus, Vorsitzender, 
Horst Keppler, Stellv. Vorsitzender, 

   Harald Mohr, Schiedsrichterwart 3. Liga, 
Matthias Kohlstrung, Vereinsvertretung Männer, 
Reiner Hösl, Vereinsvertretung Männer, 
Mareike Schüllenbach, Vereinsvertretung Frauen, 
Michael Jungblut, Vereinsvertretung Frauen, 

 
 4.) als Referent für Schulsport (§ 4 Abs. 2e) Jugendordnung): 
   Dr. Steffen Greve, 
 

D. Berufungen durch das Präsidium am 26.11.2017 
Das Präsidium hat in seiner Sitzung am 26.11.2017 folgende Berufungen als Funktionsträger und Mit-
glied der Verbandsgremien vorgenommen: 
 
 1.) als Leiterin des Geschäftsbereichs Frauen (§ 35 Abs. 7 Satzung): 
   Monika Wöhler, Präsidiums-Mitglied, 
 
 2.) als DHB-Frauenbeauftragte (§ 35 Abs. 2c) Satzung): 
   Dr. Verena Jung, 
 
 3.) als DHB-Ehrungsbeauftragter: 
   Karl-Friedrich Schwark, 
 

4.) als Mitglied der Schiedsrichterkommission (§ 10 Schiedsrichterordnung): 
   Axel Kromer, Vorstand Sport, Vorsitzender, 
   Wolfgang Jamelle, DHB-Schiedsrichterwart, 
   Harald Mohr, DHB-Schiedsrichterwart 3. Liga, 
   Jürgen Rieber, DHB-Schiedsrichter-Lehrwart, 
 

5.) als Mitglied des Ausschusses Schiedsrichter-Lehrstab (§ 12 Schiedsrichterord-
nung): 

   Jürgen Rieber, DHB-Schiedsrichter-Lehrwart, Vorsitzender, 
   Jürgen Hilfinger, DHB-Schiedsrichter-Lehrwart 3. Liga, 
   Jürgen Scharoff, DHB-Regelexperte, 
 

6.) als Mitglied des Ausschusses Profiligen (§ 13 Schiedsrichterordnung): 
   Wolfgang Jamelle, DHB-Schiedsrichterwart, Vorsitzender, 
   Jürgen Rieber, DHB-Schiedsrichter-Lehrwart, 
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   Harald Mohr, DHB-Schiedsrichterwart 3. Liga, 
   Nils Szuka, SR-Ansetzer Bundesliga-Kader, 
   Thorsten Zacharias, SR-Beobachtungsbeauftragter Profiligen, 
   Bernd Ullrich, Beauftragter Nachwuchskader, 
 

7.) als Mitglied des Schiedsrichterausschusses 3. Liga (§ 14 Schiedsrichterordnung): 
   Harald Mohr, DHB-Schiedsrichterwart 3. Liga, Vorsitzender, 
   Jürgen Hilfinger, DHB-Schiedsrichter-Lehrwart 3. Liga, 
   Henry Becker, Schiedsrichter-Ansetzer Frauen, 

Dirk Eggert, Beauftragter Neutrale Beobachtung, 
Heiko Jäger, Beauftragter Nachwuchskader, 
Jörg Berning, Beauftragter Vereinsbeobachtung, 
Jürgen Scharoff, SR-Lehrwart und DHB-Regelexperte, 

 
 8.) als Mitglied des Beachhandball-Ausschusses: 

Andreas Jakob, Vorsitzender, 
Jens Pfänder, 
Maria Jonas, 
Denise Westhäusler, 
Christian Isselhorst, 
Sebastian Schneider, 

 
 9.) als Mitglied der Anti-Doping-Kommission (§ 39 Satzung): 

Heinz Winden, Vorsitzender, 
Prof. Dr. Kurt Steuer, DHB-Arzt Männer, 
Dr. Marcus Laufenberg, DHB-Arzt Frauen, 
Andreas Thiel, HBL, 
Nikola Pietzsch, HBF, 

 
 10.) als Mitglied des Ehrungsausschusses (§ 15 Ehrungsordnung): 

Wolfgang Hartisch, 
Erika Petersen, 
Helmut Bündgen, 

 
 11.) als Mitglied des Internationalen Beirats: 

Frank Birkefeld, 
Dietrich Späte, 
Klaus Feldmann, 
Jutta Ehrmann-Wolf, 
Jochen Beppler, 
Mark Schober, 

 

E. Entscheidungen der Konferenz der Landesverbände und des Re- gionalver-
bandes West (§ 43 Satzungs-Neufassung) 
 
Die Konferenz der Landesverbände und des Regionalverbandes West hat in ihrer Sitzung am 
27.10.2017 folgende Entscheidungen getroffen: 

1.) Die Konferenz hat sich nach § 43 Satzung die in der Anlage beigefügte Geschäftsord-
nung gegeben, die Bestandteil dieser Amtl. Bekanntmachung ist. 
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2.) Die Konferenz hat als Mitglieder des Vorstands gewählt (§ 4 Geschäftsordnung): 
   Hans Artschwager, Vorsitzender, HV Württemberg, 
   Stefan Hüdepohl, Stellv. Vorsitzender, HV Niedersachsen, 
   Uwe Vetterlein, Stellv. Vorsitzender, HV Sachsen, 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutscher Handballbund e.V. 
 
 

       
Mark Schober     Paul Specht 
Vorstandsvorsitzender    Vorstand Finanzen und Recht 
 
 
Anlage: 
Geschäftsordnung der K-LV-RV 
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Anlage 

Geschäftsordnung für die Konferenz der Landesverbände und des 
Regionalverbandes West (K-LV-RV) im DHB 

Stand: 27.10.2017 

 

§ 1 Status 

Die Konferenz der Landesverbände und des Regionalverbandes West (Westdeutscher 
Handballverband), nachstehend als K-LV-RV bezeichnet, ist in den § 17 und § 43 Satzung/DHB als ein 
den Kommissionen gleichgestelltes Gremium verankert.  

§ 2 Mitglieder 

Die Mitglieder der K-LV-RV sind die Präsidenten der Landesverbände und des  Regionalverbandes 
West im DHB. Bei Sitzungen und bei Beschlussfassungen können sich die Präsidenten vertreten 
lassen. Der Konferenz gehören ferner die von den Landesverbänden vorgeschlagenen und gewählten 
Mitglieder des DHB-Präsidiums an, sofern sie nicht Präsidenten der Landesverbände oder des 
Regionalverbandes sind. Sie haben in der Konferenz ebenfalls Stimmrecht, können sich aber nicht 
vertreten lassen. 

§ 3 Aufgaben 

(1) Die K-LV-RV wirkt an der Umsetzung der in der Satzung des DHB verankerten Ziele mit. 

(2) Aufgaben der K-LV-RV sind insbesondere: 

2.1 Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung 
für die Landesverbände und den Regionalverband West und deren Vertretung in den 
Organen des DHB. 

2.2 Beratung und Abstimmung mit sowie Unterstützung des Bundesrats, des Präsidiums 
und weiterer Organe und Kommissionen des DHB. 

2.3 Beratung über gemeinsame sportpolitische Initiativen der Landesverbände und des 
Regionalverbandes West. 

2.4 Förderung der Kommunikation und fachlichen Zusammenarbeit zwischen den 
Landesverbänden und mit dem Regionalverband West. 

2.5 Beratung und Abstimmung aller verbandsübergreifender Themen in den Bereichen des 
Amateur- und Breitensports inkl. Mitgliedergewinnung, Talentförderung und Schule. 

2.6 Abstimmung von grundsätzlichen Angelegenheiten zwischen den Landesverbänden 
und dem Regionalverband West mit dem DHB. 

2.7 Benennung der von den Landesverbänden und dem Regionalverband West 
vorzuschlagenden und durch den Bundestag zu wählenden Mitglieder des DHB-
Präsidiums. 

(3) Beschlüsse der K-LV-RV haben Empfehlungscharakter. Sie können ihre Mitglieder nicht in ihren 
Mitgliedschaftsrechten und –pflichten gegenüber dem DHB einschränken. Die Wahrnehmung 
der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten im DHB und anderen Organisationen bleibt durch die 
Tätigkeit der K-LV-RV unberührt. Die Mitglieder der K-LV-RV sind sich jedoch darin einig, dass 
zur Durchsetzung ihrer gemeinsamen Interessen im DHB ein Mindestmaß an 
Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit vonnöten sind. 
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§ 4 Vorsitz, Vorstand 

(1) Die K-LV-RV wählt einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter, welche den Vorsitzenden im 
Falle einer zeitweiligen Verhinderung oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Funktion 
vertreten. Die Amtszeit entspricht der Wahlperiode des DHB. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Der Vorsitzende vertritt die K-LV-RV innerhalb des DHB. 

(3) Der Vorsitzende, im Verhinderungsfall seine Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Vorstandes 
und die Sitzungen der K-LV-RV ein und leitet diese. 

(4)  Der Vorstand kann zu bestimmten Themenstellungen Arbeitsgruppen einsetzen. 

 

§ 5 Zusammenarbeit mit dem DHB-Vorstand, Geschäftsführung 

(1) Die Zusammenarbeit der K-LV-RV mit dem DHB-Vorstand wird über Mitarbeiter der DHB-
Geschäftsstelle (aus dem Ressort des DHB-Vorstands Mitglieder) sichergestellt. Der Vorstand 
Mitglieder des DHB-Vorstandes nimmt auch die Geschäftsführung für die K-LV-RV und des 
Vorstandes der K-LV-RV in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern 
wahr. 

(2) Wesentliche Aufgaben der Geschäftsführung bestehen darin, die Tagungen der K-LV-RV in 
Abstimmung mit dem Vorstand vorzubereiten, gemeinsam mit diesem die Umsetzung der 
Konferenzbeschlüsse zu befördern und Projekte sowie sonstige Arbeitsfelder der K-LV-RV zu 
betreuen. 

 

§ 6 Einladung, Beschlussfassung, Stimmrecht, Protokoll 

(1) Die K-LV-RV tritt mindestens einmal jährlich zusammen, i.d.R. im Vorfeld der Sitzung des 
Bundesrates des DHB. 

(2) Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Stimmrechte oder einem Drittel der Mitglieder in der 
K-LV-RV hat der Vorstand eine Sondersitzung einzuberufen. Für diese gelten dieselben 
Bestimmungen hinsichtlich der Fristen und Stimmrechte wie für ordentliche Sitzungen. 

(3) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens 2 
Wochen vor dem Termin durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch seine Stellvertreter. 
Die Frist kann in dringenden Fällen bis auf eine Woche verkürzt werden. 

(4) Die K-LV-RV ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 

(5) Bei Abstimmungen und Wahlen haben die Mitglieder bzw. ihre Vertreter die gleichen Stimmrechte 
wie im Bundesrat. Die Mitglieder des Vorstandes der K-LV-RV, soweit sie keinen Landesverband 
oder den Regionalverband West vertreten, haben jeweils eine Stimme. 

(6) Für die Annahme von Anträgen ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Für Personenwahlen gelten die Regelungen der Satzung des DHB. 

(7) Über alle Sitzungen ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen und innerhalb von vier Wochen an die 
Mitglieder und die Teilnehmer zu übersenden. Die Protokollführung stellt der DHB-Vorstand 
Mitglieder sicher. 

(8) Der Vorstand der K-LV-RV kann zu den Sitzungen Gäste einladen. 
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§ 7 Kosten  

(1) Die Kosten der Sitzungen der K-LV-RV tragen außer in den Fällen des Absatzes (3) die Mitglieder 
bzw. die jeweiligen Verbände selbst.  

(2) Die Kosten für die Sitzungen des Vorstandes und ggfls. der Ausschüsse und der Arbeitsgruppen 
werden nach der Finanz- und Gebührenordnung des DHB erstattet und zwischen den Verbänden 
geteilt. 

(3) Die Kosten für Sitzungen der K-LV-RV, die im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Bundesratssitzung stehen, für die der DHB Kostenträger ist, trägt der DHB. 

 

§ 8 Änderung, Inkrafttreten 

Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen der 
Mitglieder der K-LV-RV. 

Die K-LV-RV hat sich am 27.10.2017 in Berlin durch Beschlussfassung konstituiert und diese 
Geschäftsordnung in Kraft gesetzt. 

_____________________________________________________________ 


